Wohnen – als institutionelle Dienstleistung möglich? 
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Manche Institutionen der Behindertenhilfe deklarieren in ihren Leitbildern und Konzepten den Willen, sich am Normalisierungsgedanken ( Bank-Mikkelsen und Nirje) zu orientieren. Das heisst im Klartext, dass bei Angeboten für Menschen mit Behinderung nicht ohne ausreichende Begründung von landesüblichen Formen der Lebensführung und damit des Umgangs sowie des Wohnens abgewichen werden darf. Das tönt so schön. Wird dieses Versprechen im institutionellen Wohn-Angebot für erwachsene Menschen mit Behinderung aber auch eingelöst? Kritische Fragen drängen sich auf.
Fragen wir uns zuerst, was „Wohnen“ in unserer liberal verfassten Gesellschaft bedeutet:
· Gewohnt wird bei uns in Wohnungen oder Häusern, die von der Umgebung klar als Privatbereiche abgegrenzt sind und in denen die Bewohnenden ein sehr weitgehendes Recht auf Selbstbestimmung ausüben können. Bei der Einrichtung, der Ordnung und den Umgangsformen in ihrem Privatbereich lassen sich Bürgerinnen und Bürger weder vom Staat noch von den Wohnraumeignern dreinreden. Gewohnt wird nicht in Betrieben, nicht in Abteilungen, nicht in Stationen und auch nicht in Aussenwohngruppen. 

· Wohnen kann man nur selber. Wohnen kann nicht als Dienstleitung gekauft oder angeboten werden. Wir können nicht gegen Bezahlung „gewohnt werden“. Wohnen ist eine sogenannte Uno-aktu-Tätigkeit, die von den Wohnenden selbst gleichzeitig produziert und konsumiert wird. Dort wo wir wohnen, zuhause sind, sind wir – hoffentlich - weder Kunden noch Klienten und auch nicht Gäste. Wir werden im privaten Wohnbereich weder mit Kundenbefragungen noch mit Qualitäts-Management-Systemen traktiert. Auch die Lebensmittelinspektion bleibt draussen vor der Tür. Wir leben ja nicht in einem Betrieb und lassen uns in unseren vier Wänden nicht von Imperativen gesellschaftlicher Systeme bedrängen. 
· Werden Professionelle wie Handwerker oder Bedienstete für Tätigkeiten im privaten Wohnbereich engagiert, haben sie sich taktvoll aufzuführen und die Bestimmungsrechte der Bewohnenden zu akzeptieren. In aller Regel will sich während ihrer Anwesenheit weder Gemütlichkeit noch Geborgenheit und schon gar keine Intimität einstellen. Dies alles ergibt sich erst wieder, wenn die Dienstleistenden die Privaträume verlassen haben. Bezahlte Arbeit in Privaträumen ist eine heikle Angelegenheit. 
· Das private Wohnen lässt man sich in unserer Gesellschaft etwas kosten. Die Ansprüche auf eigenes Gestalten und Entscheiden gehen wirtschaftlichen Überlegungen gegenüber klar vor. Was könnte man in einem Mehrfamilienhaus, in einem Dorf oder gar in einer Stadt doch sparen, wenn gemeinsam eingekauft, ein zentraler Putzdienst organisiert, zentral gekocht und noch weitgehender rationalisiert würde. Gar nicht auszumalen, was da, unter marktwirtschaftlicher Logik betrachtet, möglich wäre. Warum widersetzen wir uns diesen wirtschaftlichen Rationalisierungsmöglichkeiten in unseren Privatbereichen, unseren Wohnungen? Warum läuft das in Institutionen so gänzlich anders?
· Unseren Wohnräumen ist eigen, dass wir sie ganzjährig nutzen können. Sie werden nicht über Wochenenden oder während Betriebsferien vorübergehend geschlossen. Wir müssen nicht dafür besorgt sein, während Zeiten der Wohnungsschliessung ein externes Asyl zu finden. Klar, gehen wir gerne aus und fahren in die Ferien, aber aus freien Stücken, nicht weil das Zuhause geschlossen wird. 
Vergleichen wir nun diese, gemäss dem Normalisierungsgedanken auch für Menschen mit Behinderung geltenden, Ansprüchen mit den Wohnsituationen in Institutionen. 
Für die Analyse hilfreich erscheint der Ansatz von Jürgen Habermass, der in seiner Theorie des kommunikativen Handelns (1981, Band 2, S. 229 ff) die Entkoppelung von System und Lebenswelt als sozialevolutionäre Entwicklung in drei Schritten beschreibt. Die Entwicklung führt von den Stammesgesellschaften über die traditionalen oder staatlichen Gesellschaften hin zur modernen Gesellschaft mit ausdifferenziertem Wirtschaftssystem. Aus der Beobachterperspektive erscheinen die konkreten, komplexen Lebenswelten lediglich als gesellschaftliche Subsysteme. Unter diesem Aspekt erscheinen beispielsweise Familien nur als Subsysteme, die der gesellschaftlichen Reproduktion dienen. Aus der Teilnehmerperspektive von Angehörigen einer Lebenswelt hingegen zeigt sich die Systemrationalisierung am deutlichsten an der Rationalisierung der Institutionen. Die staatliche Verwaltung, das Rechtswesen, die Wirtschaft, alles wird immer „vernünftiger“, rationaler gestaltet. Der Einzelne bekundet allerdings oft Mühe, den Sinn solcher Veränderungen zu sehen und er wehrt sich, wenigstens in seiner Lebenswelt, vornehmlich aber in seinem Privatbereich, gegen störende Auswirkungen dieser institutionellen Rationalisierungen. 
Während wir Bürgerinnen und Bürger, die nicht auf Grund einer Behinderung auf institutionelle Angebote angewiesen sind, unseren Privatbereich dank verfassungsmässigen Setzungen gegen gesellschaftliche Systemimperative weitgehend schützen können, sieht dies in Institutionen, die sich nur als Dienstleistungsbetriebe verstehen, ganz anders aus. Hier dringen die marktwirtschaftlich orientierten, betrieblichen Forderungen bis in die Wohnungen, die Zimmer, die Schränke, die Teller und die Körper der weitgehend schutzlosen Bewohnenden durch. Sämtliche Funktionen in Institutionen werden als Dienstleistungen gesehen, die durch Qualitätsmanagement – Systeme gesichert werden. So betrachtet sind die Wohnräume die Betriebsräume der Institution, die Arbeitsräume der bezahlten Angestellten, in denen sich die Menschen mit Behinderung als Kunden, Gäste oder Klienten gemäss konzeptionellen Vorgaben und Hausordnungen zu benehmen haben. Bei unbotmässigem Verhalten drohen Massnahmen oder gar der Ausschluss. Wie weit das sogenannte „Wohnen“ in Institutionen von den oben beschriebenen landesüblichen Ansprüchen entfernt ist, variiert von Institution zu Institution stark. Versteht sich eine Institution jedoch vorbehaltlos als marktwirtschaftlich orientiertes Dienstleistungsunternehmen, kann bei nüchterner Betrachtung von „Zu-Hause-Sein“ der Menschen mit Behinderung keine Rede sein. Wie verständlich sind doch die Sehnsüchte vieler Heimbewohner, die sich in ihrem „Hei goo – hei goo“ äussern. 
Im Chupferhammer (www.chupferhammer.ch), einer Institution für erwachsene Menschen mit Behinderung, die ihre Wohnangebote konsequent dezentralisiert, nimmt der Begriff der „institutionell abgesicherten Privatheit“ eine zentrale Rolle ein. Die Institution verspricht, den Menschen mit Behinderung nur, ein gutes Leben zu ermöglichen, nicht aber das Wohnen als Dienstleitungsprodukt zu verwirklichen. Realisieren müssen die Bewohnenden das gute Leben mit ihren agogischen Begleiterinnen und Begleitern zusammen selbst. Für die Ermöglichung des guten Lebens sind von Seiten der Institution geeignete Wohnräume für die Wohngemeinschaften wichtig. Konsequent wird im Chupferhammer darauf geachtet, dass nie zwei Gruppen unter einem Dach und auch nicht im selben Quartier untergebracht sind. Daher die geografische Ausdehnung der Gesamtinstitution auf vier Standortkantone. Die Wohnräume werden primär als Privaträume der Menschen mit Behinderung betrachtet, erst in zweiter Linie sind sie auch die Arbeitsräume der professionellen Begleiterinnen und Begleiter. 
Für die Angestellten mit agogischem Auftrag gilt es, sich in den Privaträumen der erwachsenen, behinderten Menschen so taktvoll aufzuführen, dass Phänomene wie Gemütlichkeit, Geborgenheit, Intimität ermöglicht, und nicht zwangsläufig verhindert werden. Dabei haben sich die Profis während ihrer Arbeitszeit über weite Strecken als sozialverträgliche Wohngruppenmitglieder mit speziellen Rollen aufzuführen. Klar, dass an ihr agogisches Denken und Handeln ( Download: www.jakobegli.ch ) hohe Ansprüche gestellt werden. Aber das Wirken der Professionellen darf den Kern der Bemühungen, nämlich den Menschen mit Behinderung ein Privatleben in tauglichen Wohnräumen zu ermöglichen, nicht sabotieren. Wir dürfen mit den eingesetzten Mitteln und Methoden das angestrebte Ziel nicht unerreichbar machen! Zu den bereits vorhandenen Systemimperativen mit hohem Gefährdungsrisiko für das Wohnen in Institutionen, wie beispielsweise unreflektierte Dienstleistungskonzeptionen, falsch verstandene Professionalität und Forderungen der Lebensmittelinspektion sowie des Brandschutzes, entfaltet die neue Finanzierung über die Erfassung des individuellen Betreuungsbedarfs (IBB) eine bestimmt nicht beabsichtigte, aber trotzdem sehr problematische Wirkung. Dieses vom BESA System im Pflegebereich abgeleitete Finanzierungsmodell ist klar defizitorientiert und unsolidarisch. Bezahlt wird nicht die konstruktive agogische Arbeit, sondern die Dienstleistungen die sich aus dem individuellen Betreuungsbedarf der Bewohnenden ergeben. Je grösser der Betreuungsbedarf desto mehr Punkte. Je mehr Punkte desto mehr Geld. Je mehr Geld desto mehr Stellenprozente. Das System bestraft Fortschritte in Richtung von grösserer Selbständigkeit und belohnt jede zusätzliche Betreuungsleistung, auch wenn sie agogisch fragwürdig ist. Systeme wirken nicht nur in die Richtung der erhofften Effekte, sondern sie beeinflussen auch das Verhalten und – in diesem Falle besonders bedeutsam – die Haltungen der von den Systemen inkludierten Personen. Die neue Herausforderung an die agogisch Tätigen, gute, lebensweltlich orientierte Partner der Menschen mit Behinderung zu sein und gleichzeitig die Forderungen an ertragsorientierte Funktionäre von Dienstleistungsunternehmen zu erfüllen, ist ein Hochseilakt, der, so ist zu befürchten, leider manch engagierte Mitarbeitende zermürben wird. Für Menschen mit Behinderung wird durch all diese betriebswirtschaftlich orientierten Systemimperative das in Heimprospekten versprochenes „Zuhause“ massiv gefährdet, wenn nicht gar in eine Unterkunft oder eine bessere Notschlafstelle transferiert. Es gilt, dieses Dilemma, das im institutionellen Wohnen als Dienstleistung steckt, endlich klar zu sehen und den betroffen Menschen im institutionellen Kontext endlich ein gutes Wohnen zu ermöglichen. Dies ist nur möglich, wenn zwischen System und Lebenswelt innerhalb der Institutionen eine klare Trennung realisiert wird, das Betriebliche vom Privaten unterschieden wird. 
